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Zusammenfassung  

 

Die weitere Festschreibung des Arbeitgeber-

anteils am Beitragssatz der gesetzlichen 

Krankenversicherung bei 7,3 % ist notwen-

dig, damit überproportional steigende Ge-

sundheitsausgaben sich nicht negativ auf 

Beschäftigung und Wachstum auswirken. 

CDU, CSU und SPD haben daher zu Recht 

im Koalitionsvertrag vereinbart, dass es bei 

der Festschreibung des Arbeitgeberbeitrags 

bei 7,3 % bleiben soll. 

 

Eine generelle paritätische Finanzierung der 

Sozialversicherung wäre für die Arbeitneh-

mer ein deutliches Minusgeschäft, denn über 

alle Sozialversicherungszweige hinweg zah-

len die Arbeitgeber 13 Mrd. € bzw. 7 % hö-

here Sozialversicherungsbeiträge als die Ar-

beitnehmer (2014).  

 

Die Arbeitgeber beteiligen sich im Rahmen 

der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall be-

reits überproportional an den Krankheitskos-

ten. Allein im Jahr 2014 haben die Arbeitge-

ber 51 Mrd. € (43,5 Mrd. € zzgl. 7,5 Mrd. € 

Sozialversicherungsbeiträge) für die Entgelt-

fortzahlung ausgegeben, was umgerechnet 

4,3 Beitragssatzpunkten entsprochen hätte. 

 

Das hohe Ausgabenwachstum der gesetzli-

chen Krankenkassen hat die Politik zu ver-

antworten. Ohne die teuren Leistungsaus-

weitungen der vergangenen Jahre müsste  

 

der Zusatzbeitrag für die Versicherten nicht 

steigen.  

 

Der Anstieg des durchschnittlichen Zusatz-

beitragssatzes um 0,2 Prozentpunkte zum 

Jahreswechsel 2015/2016 kann auch des-

halb kein Argument für eine Forderung nach 

einer Rückkehr zur paritätischen Finanzie-

rung sein, weil die Versicherten durch einen 

Wechsel ihrer Krankenkasse Mehrbelastun-

gen vermeiden können. 

 

 

Im Einzelnen  

 

Weitere Festschreibung notwendig 

 

Das Festhalten an der Festschreibung des 

Arbeitgeberanteils am Beitragssatz der ge-

setzlichen Krankenversicherung bei 7,3 % ist 

weiterhin dringend geboten, damit überpro-

portional steigende Gesundheitsausgaben 

sich nicht negativ auf Beschäftigung und 

Wachstum auswirken. Dies ist gerade auch 

deshalb wichtig, weil die Beitragsbelastung 

in der Renten- und Pflegeversicherung – so-

fern keine durchgreifenden Reformen erfol-

gen – in der Zukunft deutlich steigen wird. 

 

Die Arbeitgeber bleiben auch bei Festschrei-

bung ihres Beitragsanteils zur gesetzlichen 

Krankenversicherung weiter an den Kosten-

steigerungen bei den Krankenkassen betei-

ligt, soweit die Gesundheitsausgaben nicht 

stärker zunehmen als Löhne und Gehälter. 

verthiedemmi
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Durch die Festschreibung des Arbeitgeber-

beitrags werden die Lohnzusatzkosten we-

der gesenkt noch stabilisiert, sondern ledig-

lich überproportionale Mehrbelastungen 

vermieden. 

 

 

Arbeitgeber zahlen mehr für Krankheits-

kosten als die Arbeitnehmer 

 

Trotz der Festschreibung des Arbeitgeberan-

teils bleibt es dabei, dass die Arbeitgeber ei-

nen deutlich höheren Kostenanteil an der 

Krankheitskostenfinanzierung übernehmen 

als die Arbeitnehmer.  

 

Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber 

müssen den Krankenversicherungsbeitrags-

satz von je 7,3 % zahlen.  

 

Auf Versichertenseite kommen im Jahr 2016 

bei einem durchschnittlichen Zusatzbeitrag 

von 1,1 % voraussichtlich rund 14,3 Mrd. € 

hinzu.  

 

Auf Arbeitgeberseite hat im Jahr 2014 allein 

die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall mit 

rund 43,5 Mrd. € zzgl. 7,5 Mrd. € für Sozial-

versicherungsbeiträge, also mit insgesamt 

51 Mrd. € zu Buche geschlagen, mit steigen-

der Tendenz in 2015. Zur Finanzierung der 

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall wäre ein 

Beitragssatz von ca. 4,3 Prozentpunkten er-

forderlich gewesen, also ein Beitrag etwa in 

Höhe des Vierfachen des aktuellen Zusatz-

beitrags. Wegen der von den Arbeitgebern 

geleisteten Entgeltfortzahlung im Krankheits-

fall ruht in den ersten sechs Wochen einer 

Krankheit der Krankengeldanspruch der Ar-

beitnehmer gegenüber ihren Krankenkassen, 

die dadurch in hohem Umfang entlastet wer-

den. 

 

Hinzu kommt, dass die Arbeitgeber 

für Minijobber die Krankenversicherungsbei-

träge allein finanzieren (ca. 3 Mrd. € im Jahr 

2014) und auch bei Midijobbern höhere Bei-

träge als die Beschäftigten zahlen. 

 

Für Versicherte, die zu ihrer Berufsausbil-

dung beschäftigt sind und wenig verdienen, 

und für Versicherte, die ein freiwilliges sozia-

les Jahr oder ein freiwilliges ökologisches 

Jahr leisten, trägt der Arbeitgeber sogar den 

Gesamtsozialversicherungsbeitrag alleine, 

auch den Zusatzbeitrag für den Versicherten. 

 

 

Arbeitgeber zahlen insgesamt 7 % mehr 

Sozialversicherungsbeiträge als Arbeit-

nehmer 

 

Eine generelle paritätische Finanzierung der 

Sozialversicherung wäre für die Arbeitneh-

mer ein deutliches Minusgeschäft. Über alle 

Sozialversicherungszweige hinweg haben 

die Arbeitgeber 2014 Beiträge in Höhe von 

190,9 Mrd. € geleistet, die Arbeitnehmer da-

gegen nur 178,0 Mrd. € (Bundesarbeitsmi-

nisterium, Sozialbudget 2014). Die Arbeitge-

ber haben damit rund 13 Mrd. € bzw. 7 % 

mehr Sozialbeiträge gezahlt als die Arbeit-

nehmer.  

 

Der höhere Finanzierungsanteil der Arbeit-

geber beruht – außer den bereits zuvor für 

den Bereich der gesetzlichen Krankenversi-

cherung genannten Gründen – u. a. darauf, 

dass die Arbeitgeber allein die Beiträge zur 

gesetzlichen Unfallversicherung finanzieren 

(2014: 10,7 Mrd. €) und der Rentenversiche-

rungsbeitrag der Arbeitgeber für Minijobber 

(Beitragssatz 15 %) den teilweise von Mi-

nijobbern gezahlten eigenen Beitragsanteil 

um mehr als 3 Mrd. € übersteigt. 

 

Berücksichtigt man alle Sozialbeiträge, die 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Finanzie-

rung von Sozialleistungen zahlen, also z. B. 

auch Beiträge zur Finanzierung der betriebli-

chen Altersversorgung, übersteigt der Finan-

zierungsanteil der Arbeitgeber den der Ar-

beitnehmer sogar noch sehr viel deutlicher: 

Nach dem Sozialbudget des Bundesarbeits-

ministeriums haben die Arbeitgeber im Jahr 

2014 311,9 Mrd. € Sozialbeiträge, die Ar-

beitnehmer dagegen nur 204,5 Mrd. € be-

zahlt. 
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Politik hat Beitragssteigerungen zu ver-

antworten 

 

Das hohe Ausgabenwachstum der gesetzli-

chen Krankenkassen hat die Politik zu ver-

antworten. Ohne die teuren Leistungsaus-

weitungen der vergangenen Jahre müsste 

der Zusatzbeitrag für die Versicherten nicht 

steigen. Allein das Krankenhausstrukturge-

setz wird die Kassen in den nächsten vier 

Jahren voraussichtlich 6,7 Mrd. € kosten. 

Insgesamt verursachen die von der Großen 

Koalition in dieser Legislaturperiode auf den 

Weg gebrachten Gesetze in den nächsten 

vier Jahren neue Ausgaben für die Kranken-

kassen in Höhe von voraussichtlich über 

10 Mrd. €. Dies bedeutet, dass der Finanzie-

rungsbedarf allein wegen der Reformen in 

den nächsten vier Jahren um durchschnitt-

lich ca. 0,2 Beitragssatzpunkte jährlich steigt. 

Diese Beitragsanhebungen hat allein die Po-

litik verschuldet. 
 

 

Versicherte können Mehrbelastungen 

vermeiden 

 

Trotz des Anstiegs des durchschnittlichen 

Zusatzbeitragssatzes um 0,2 Prozentpunkte 

zum 1. Januar 2016 und der weiteren Sprei-

zung der Zusatzbeiträge der Kassen von 

jetzt 0 % bis 1,7 % geht die Forderung nach 

einer paritätischen Finanzierung auch des-

halb fehl, weil die Versicherten bei einer Bei-

tragserhöhung ihrer Krankenkasse ihr Son-

derkündigungsrecht ausüben und zu einer 

anderen Krankenkasse wechseln und Mehr-

belastungen vermeiden können. Ein Drittel 

der bundes- oder landesweit geöffneten 

Krankenkassen hat ihren Zusatzbeitrag zum 

1. Januar 2016 nicht angehoben. Der Zu-

satzbeitrag erhöht bei den Versicherten den 

Anreiz, eine kostengünstige Krankenkasse 

zu wählen und erhöht damit den Wettbewerb 

der Krankenkassen um eine kostengünstige 

und qualitätsgesicherte Versorgung. 

 

 

 

 

Paritätische Selbstverwaltung muss bei 

allen Sozialversicherungsträgern einge-

führt werden 

 

Die Selbstverwaltung muss weiterhin bei al-

len Sozialversicherungsträgern paritätisch 

von Arbeitgebern und Versicherten wahrge-

nommen werden. Entgegen der Behauptung 

im Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE 

GRÜNEN wird die Legitimität der Arbeitge-

bervertreter in der Selbstverwaltung der ge-

setzlichen Krankenversicherung durch die 

Festschreibung des Arbeitgeberanteils nicht 

beeinträchtigt. Außerdem muss die paritäti-

sche Selbstverwaltung aus Arbeitgebern und 

Versicherten bei den Sozialversicherungs-

trägern, bei denen sie bislang fehlt (z. B. 

Bundesagentur für Arbeit, drei von sechs Er-

satzkassen), hergestellt werden. Für den Be-

reich der Ersatzkassen gilt dies auch des-

halb, weil der GKV-Spitzenverband in Bezug 

auf die Stimmgewichte ebenfalls paritätisch 

besetzt ist. 

 

Der Grundsatz der paritätischen Selbstver-

waltung durch Arbeitgeber und Versicherte 

beruht auf der Anknüpfung des Sozialversi-

cherungsschutzes an das Arbeitsverhältnis 

und der überwiegenden Finanzierung der 

Sozialversicherung durch lohnbezogene Bei-

träge. Nicht entscheidend kann dagegen die 

jeweilige Beitragstragung nach dem Sozial-

versicherungsrecht sein. Schließlich gilt bei 

einer lohnabhängigen Beitragsgestaltung 

unabhängig davon, wie die Beitragsanteile 

rechtlich auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

verteilt sind, dass regelmäßig der Arbeitge-

ber alleiniger Beitragsschuldner gegenüber 

den Sozialversicherungsträgern ist (Zahl-

last), während die Sozialversicherungsbei-

träge immer aus der Wertschöpfung der Ar-

beitsplätze erbracht werden müssen (Trag-

last), an der die Arbeitnehmer beteiligt sind. 

 

Insofern kann es für die Mitwirkung in den 

Selbstverwaltungsorganen auch keine Rolle 

spielen, dass teilweise ausschließlich die Ar-

beitgeber und teilweise ausschließlich die 

Versicherten die Beitragsanteile zur Sozial-

versicherung übernehmen. 
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Rentenversicherung würde belastet 

 

Die Rückkehr zu einer paritätischen Bei-

tragssatzverteilung würde nicht nur die Ar-

beitgeber zusätzlich belasten, sondern auch 

die gesetzliche Rentenversicherung. Ihr Bei-

trag zur Krankenversicherung der Rentner 

müsste um 1,3 Mrd. € steigen (2016). Dies 

entspricht rechnerisch einem um 0,1 Pro-

zentpunkte höheren Beitragssatz sowie ei-

nem um rund 200 Mio. € höheren Bundeszu-

schuss. 

 

 

Eine Bürgerversicherung würde die lang-

fristige Finanzierbarkeit der Kranken- und 

Pflegeversicherung gefährden  

 

Die mit einem einheitlichen Versicherungs-

markt, also einer Bürgerversicherung, ver-

bundene Abschaffung der privaten Kranken-

versicherung (PKV) wäre ein schwerer Feh-

ler. Damit würde ausgerechnet diejenige 

Krankenvollversicherung aufgegeben, die 

besonders gut auf den demografischen 

Wandel vorbereitet ist. Mit Altersrückstellun-

gen in Höhe von derzeit insgesamt rund 177 

Mrd. € verfügt die PKV über Mittel in Höhe 

des 7,4fachen der jährlich ausgezahlten Ver-

sicherungsleistungen der privaten Kranken-

versicherungsunternehmen und ist dadurch 

wirksam in der Lage, alterungsbedingte Bei-

tragssteigerungen entgegenzuwirken. Dem-

gegenüber ist die GKV zu einer vergleichba-

ren Zukunftsvorsorge weder wirtschaftlich 

noch politisch in der Lage: Wirtschaftlich, 

weil sie dazu Rückstellungen in Höhe von 

1,4 Bio. € bilden müsste, was weder kurz- 

noch langfristig realistisch ist. Politisch, weil 

ihre Überschüsse nicht wirksam vor politi-

schen Zugriffen – wie zuletzt durch die Kür-

zung des Bundeszuschusses um 2,5 Mrd. € 

2013 und 3,5 Mrd. € 2014 – geschützt ist.  

 

Würde die PKV abgeschafft, würden für die 

Zukunft für gar keine Versicherten mehr 

neue Altersrückstellungen gebildet, die zur 

Beitragsentlastung im Alter verwendet wer-

den könnten. Die Folge wäre, dass der von 

den Beitragszahlern der allgemeinen Kran-

kenversicherung – und damit vor allem Ar-

beitgebern und Arbeitnehmern – zu finanzie-

rende Subventionierungsbedarf für die Kran-

kenversicherung der Rentner (KVdR) von 

heute bereits fast 50 Mrd. € jährlich noch hö-

her ausfallen müsste.  

 

Die Bürgerversicherung würde auch deshalb 

die langfristige Finanzierbarkeit der Kranken- 

und Pflegeversicherung erschweren, weil die 

mit ihr verbundenen Leistungsausweitungen 

zwangsläufig künftig zu einem zusätzlichen 

Beitragsaufwand führen würden. Dabei gibt 

es noch nicht einmal für den jetzigen Leis-

tungskatalog in der Kranken- und Pflegever-

sicherung eine auch langfristig tragbare Fi-

nanzierung. 
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